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TEILHABE

Ansporn für Werkstätten

Das Bundesteilhabegesetz sieht ein »Budget für Arbeit« 
sowie Alternativen zur Werkstatt für behinderte 
Menschen vor. Für innovative Werkstatt-Träger stellen 
diese neuen Möglichkeiten keine Bedrohung dar.

Im Jahr 2009 hat die Bundesregierung 
die UN-Behindertenrechtskonvention 
ratifiziert. Die Konvention schreibt 
die inklusive Teilhabe im allgemeinen 
Arbeitsmarkt für Menschen mit Behin-
derungen vor. Entgegen dieser Forde-
rung arbeiten in Deutschland heute über 
310.000 werkstattbeschäftigte Men-
schen in mehr als 700 Werkstätten für 
Menschen (WfbM) mit Behinderungen 
mit rund 3.000 Betriebsstätten.

Unzweifelhaft hätten viele Werkstatt-
beschäftigte unter den heutigen Bedin-
gungen keine Chancen im allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Die Notwendigkeit der 
Werkstätten für diesen Personenkreis ist 
unstrittig. Politisch kontrovers diskutiert 
wird aber die Innovationsbereitschaft der 
Werkstätten: Werden das Eingangsver-
fahren und der Berufsbildungsbereich 
in den Werkstätten als eigenständige 
Instrumente der beruflichen Qualifizie-
rung gestaltet oder dienen sie nur der 
Zuführung zum Arbeitsbereich? Werden 
von den Werkstätten begleitete Außen-
arbeitsplätze und betriebsintegrierte 
Beschäftigungsplätze im allgemeinen 
Arbeitsmarkt forciert? Gibt es Koope-
rationen mit einem der 900 im allgemei-
nen Arbeitsmarkt aktiven Inklusions-
betriebe? Wird die Anstrengung unter-
nommen, die Werkstatt als »Agentur für 
angepasste Arbeit« aufzustellen? (1)

Die Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention und der kontroverse poli-
tische Diskurs, der teilweise mit, aber 
auch ohne, Beteiligung Verantwort-
licher der Werkstätten sowie Vertre-
terinnen und Vertreter der Werkstat-
träte geführt wurden, begründen die 
Initiative des Bundesgesetzgebers mit 

dem Bundesteilhabegesetz, neben der 
Werkstattbeschäftigung die Alterna
tiven »Budget für Arbeit« und »Tätigkeit 
bei einem anderen Leistungsanbieter« 
ab 2018 vorzusehen.

Andere Leistungsanbieter

Menschen mit Behinderungen die dem 
Grunde nach Anspruch auf Leistun-
gen im Berufsbildungsbereich oder im 
Arbeitsbereich einer Werkstatt haben, 
können nach § 60 SGB IX diese Leis-
tungen auch bei einem »anderen Leis-
tungsanbieter« in Anspruch nehmen, 
ohne dabei an ihrem »arbeitnehmer-
ähnlichen« Rechtsverhältnis etwas zu 
verändern. Sie gelten weiter als dauer-
haft voll erwerbsgemindert, erhalten 
ein aus Grund- und Steigerungsbetrag 
bestehendes Arbeitsentgelt und wäh-
len ab fünf Wahlberechtigten eine dem 
Werkstattrat vergleichbare Vertretung. 
Ferner hat der andere Leistungsanbieter 
– wie die Werkstatt – für Menschen mit 
Behinderung Maßnahmen der beglei-
tenden beruflichen Bildung und Förde-
rung mit Fachpersonal sicherzustellen. 
Zu den Maßnahmen gehören ebenso 
die pädagogische und psychologische 
wie die medizinische und pflegerische 
Betreuung. Menschen mit Behinderun-
gen haben das Recht, in die Werkstatt 
zurückzukehren.

Der »andere Leistungsanbieter« 
kann Leistungen der beruflichen Bil-
dung oder Leistungen des Arbeitsbe
reiches sowie beide Leistungen anbie-
ten. Er benötigt keine formale Aner-
kennung, aber gleichwohl vertragliche 
Vereinbarungen mit der Agentur für 
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Arbeit für die Erbringung von Leis-
tungen der beruflichen Bildung. Leis-
tungen des Arbeitsbereichs können nur 
erbracht werden, wenn der Träger der 
Eingliederungshilfe mit dem anderen 
Leistungsanbieter eine Vereinbarung 
zu Leistungen und Vergütungen sowie 
Prüfungen abschließt. »Eine Verpflich-
tung des Leistungsträgers, Leistungen 
durch andere Leistungsanbieter zu 
ermöglichen, besteht nicht.« (2)

Daher ist davon auszugehen, dass die 
Träger der Eingliederungshilfe bei ande-
ren Leistungsanbietern das prüfen, was 
bei Werkstätten bislang die Ausnahme 
bleibt, der Übergang von Werkstattbe-
schäftigten auf den allgemeinen Arbeits-
markt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
stellt in ihrer aktuellen Orientierungs-
hilfe fest: »Zu beachten ist aber, dass 
die WfbM nach geltendem Recht ver-
pflichtet ist, den Übergang der Menschen 
mit Behinderungen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu fördern. Dieser Qua-
litätsmaßstab wird nicht hinreichend 
erfüllt. Die Zulassung neuer Leistungs-
anbieter ist daher daraufhin zu über-
prüfen, ob dieser qualitative Maßstab 
tatsächlich erfüllt wird.« (3)

Budget für ArbeiT

Menschen mit Behinderungen, die im 
Arbeitsbereich einer Werkstatt tätig 
sind oder dem Grunde nach Anspruch 
auf Leistungen des Arbeitsbereichs 
einer Werkstatt für behinderte Men-
schen haben, können bei Vorlage eines 
Arbeitsvertrages, der ein sozialver
sicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
mit tariflicher oder ortsüblicher Ent-
lohnung belegt, ein Budget für Arbeit 
beanspruchen, das an den Arbeitgeber 
ausgezahlt wird. Der Lohnkostenzu-
schuss an den Arbeitgeber kann bis zu 
75 Prozent des Arbeitnehmer-Brutto-
Arbeitsentgeltes, höchstens aber 40 
Prozent der monatlichen sozialver-
sicherungsrechtlichen Bezugsgröße 

(§ 18 Abs. 1 SGB IV) betragen. Bei 
einer Vollzeitbeschäftigung würde der 
Arbeitgeber in diesem Jahr 1.218 Euro 
im Monat erhalten.

Das Budget für Arbeit umfasst neben 
dem Budgetbetrag auch die Aufwen-
dungen für erforderliche Anleitung 
und Begleitung am Arbeitsplatz, die 
regelhaft durch Integrationsfachdienste 
geleistet werden. Zudem besteht das 
Rückkehrrecht in die Werkstatt für 

behinderte Menschen. Das Budget für 
Arbeit ermöglicht eine Tätigkeit »außer-
halb des Zuständigkeitsbereichs einer 
anerkannten WfbM« (4) im allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Nach dem Willen 
des Gesetzgebers gelten die im ers-
ten Arbeitsmarkt tätigen behinderten 
Menschen weiterhin als dauerhaft voll 
erwerbsgemindert, womit bei allge-
meiner Sozialversicherungspflicht eine 
Versicherungsfreiheit in der Arbeitslo-
senversicherung einhergeht. Anders for-
muliert, die Agentur für Arbeit soll vom 
Budget für Arbeit unberührt bleiben. 
Anträge sind in der Regel an den Trä-
ger der Eingliederungshilfe zu richten. 
Die Finanzierungsverantwortung für 
den Budgetbetrag und die Aufwendun-
gen für Anleitung und Begleitung liegt 
ebenfalls in aller Regel beim Träger der 
Eingliederungshilfe. Das Integrations-
amt kann sich beteiligen.

Die in einigen Bundesländern durch
geführten Modellprojekte zum Budget 
für Arbeit belegen, dass die Kombi-
nation aus einem Budgetbetrag von 
circa 1.200 Euro sowie die verbind-
liche Übernahme der Aufwendungen 
für Anleitung und Begleitung für den 
behinderten Menschen und den Arbeit-
geber Sicherheit bieten und mehr Über-
gange aus der Werkstatt in den ersten 
Arbeitsmarkt ermöglichen. Ziel des 
Budgets für Arbeit, wie des Arbeits-
bereichs einer Werkstatt für behinderte 
Menschen, ist allerdings die Tätigkeit 
auf dem ersten Arbeitsmarkt ohne 
Förderung aus Mitteln der Eingliede-
rungshilfe.

Resümee

Innovative Werkstätten und Träger der 
Eingliederungshilfe haben Möglich-
keiten der Teilhabe am Arbeitsleben 
geschaffen, die weit über die klassische 
Arbeitsgruppe in den Räumlichkeiten 
einer Werkstatt für behinderte Men-
schen hinausgehen. Die Werkstätten 
bieten kombinierte Tätigkeiten in der 
eigenen Arbeitsgruppe und betriebs-
integrierte im allgemeinen Arbeits-
markt ebenso an wie betriebsinteg-
rierte Beschäftigungsplätze in sozialen 
Arbeitsfeldern oder auch bei klein- und 
mittelständigen Unternehmen.

In Hessen beispielsweise sind von 
19.000 WfbM-Beschäftigten 1.200 Men-
schen in betriebsintegrierten Beschäfti-
gungsplätzen im allgemeinen Arbeits-
markt tätig. Die Betriebsintegrierten 
Beschäftigungsplätze ermöglichen eine 
personenzentrierte Teilhabe am Arbeits-
leben des allgemeinen Arbeitsmarktes, 
ohne dass der formale Übergang aus der 
Werkstatt in den allgemeinen Arbeits-
markt vollzogen wurde.

Diese Vielfalt ist erforderlich um den 
persönlichen Fähigkeiten und Wünschen 
oder sozialversicherungsrechtlichen 
Anforderungen von Werkstattbeschäf-
tigten gerecht zu werden. Viele Menschen 
wünschen die kontinuierliche Begleitung 
ihrer betriebsintegrierten Beschäftigung 
durch die Werkstatt. Andere Menschen 
lehnen den formalen Übergang aus der 
Werkstatt ab, weil sie befürchten, die 
Erwerbsminderungsrente, die sie nach 
zwanzigjähriger Tätigkeit in der Werk-
statt parallel zu ihrem Werkstattentgelt 
erhalten, zu gefährden.

Die »anderen Leistungsanbieter« und 
vor allem das »Budget für Arbeit« kön-
nen die dargestellte Vielfalt der innova
tiven Werkstatt für behinderte Menschen 
ergänzen und die weniger innovativen 
herausfordern.

Anmerkungen

(1) 	 www.hesseninklusive.de/web/files/
Dokumente/Agentur_fuer_ange-
passte_Arbeit.pdf

(2) 	 § 60 Abs. 3 SGB IX
(3)	 www.lwl.org /spur-download/

bag/22_2017an.pdf, S. 6
(4) 	 Bundestags-Drucksache 18/9522, 

S. 253	 n

»Bei einer Vollzeitbeschäftigung 
behinderter Menschen können 
Arbeitgeber bis zu 1.218 Euro 
im Monat erhalten«
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